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DER SCHWEIZER SOLDAT

Finf Jahre Verdienstersatzordnung

Das langersehnte Kriegsende ist ein-
getreten. Wenn heute keine solche Lage
eingetreten ist, wie dies 1918 der Fall
war, so hat dazu auch das Sozialwerk
der Lohn- und Verdienstersatzordnung
beigetragen. Am 1. Juli 1945 waren es
fiinf Jahre her, dafy die Verdienstersatz-
ordnung fiir die Selbstdndigerwerben-
den in Kraft gesetzt worden ist. Es
rechtfertigt sich daher, dieser Institution
des Wehrmannsschutizes einige Be-
trachtungen zu widmen.

Entstehung.

Bei Beginn der Mobilisation gab es
keine wirksamen Mittel, um erwerbs-
taitige Wehrménner vor den &konomi-
schen Nachteilen des Militardienstes zu
schiitzen. Es bestand allein die sog.
Wehrmannsnotunterstiitzung. Der Wehr-
mann mufy zuerst in eine Notlage gera-
ten sein, bevor er Anspruch auf eine
Unterstiitzung erheben konnte. Ein sol-
cher Bediirfnisnachweis wurde als ent-
wiirdigend empfunden, weshalb dieses
System auf die Dauer nicht befriedigen
konnte.

Fir die Unselbstandigerwerbenden
wurde auf 1. Februar 1940 eine neue
Regelung, die Lohnersatzordnung ins
Leben gerufen. An Stelle der Unter-
stiitzung tfrat eine allgemeine Lohnaus-
fallentschadigung, die nichf mehr vom
Nachweis der Bediirftigkeit der Wehr-
mannsfamilie abhéngig gemacht wurde.
Bereits bei der Ausatbeitung der Lohn-
ersatzordnung war die Einfiihrung einer
dhnlichen Institution fiir die selbstédndig
Erwerbstétigen in Aussicht genommen
worden. Die gleichzeitige Verwirk-
lichung der Lohnersatzordnung fir die
Arbeitnehmer und der Verdienstersatz-
ordnung fiir die Selbstandigerwerben-
den war aber aus organisatorischen
Griinden nicht méglich. Die Verdienst-
ersatzordnung konnte erst fiinf Monate
nach der Lohnersatzordnung in Kraft
gesetzt werden.

Durchfiihrung.

Die Durchfiihrung der Verdienster-
satzordnung wurde den bereits errichte-
ten Lohnausgleichskassen Ubertragen.
Selbstdndigerwerbende, deren Verband
eine eigene Ausgleichskasse errichtet
hatte, muften sich dieser Kasse an-
schliefien, wéahrend die Ubrigen selb-
stdndig Erwerbstatigen Mitglieder der
kantonalen Kassen werden muften. Bis
zu Beginn dieses Jahres waren, von
einigen Ausnahmen abgesehen, sémi-
liche landwirtschaftlichen Betriebe den
kantonalen Kassen angeschlossen. Fiir
die liberalen Berufe, worunter die selb-
sténdig ausgelibten wissenschaftlichen
Berufsarten sowie die kinstlerischen
Berufe (Maler, Bildhauer, Schriftsteller

usw.) zu verstehen sind, wurde eine be-
sondere Regelung getroffen. Den Be-
rufsverbdnden von Angehédrigen der
liberalen Berufe stand es frei, eigene
Kassen mit eigenem Recht zu errichten.
Von dieser Méglichkeit hat einzig der
Schweizerische musikpadagogische Ver-
band Gebrauch gemacht. Die Ange-
hérigen der tbrigen liberalen Berufe
wurden wie Gewerbetreibende im Ge-
werbe den kantonalen Kassen ange-
schlossen. Zur Zeit bestehen aufer den
25 kantonalen Kassen 74 Verbands- und
besondere Ausgleichskassen.

Bei der Verdienstersatzordnung fehlt
der Arbeitgeber als Zwischenglied zwi-
schen Kasse und Beziiger. Die Selb-
staindigerwerbenden entrichten die Bei-
trage direkt an die Kassen und empfan-
gen von ihnen direkt die Entschadigun-
gen. Die Ausgleichskassen iiberweisen
ihre allfalligen Ueberschiisse den bei-
den zentralen Ausgleichsfonds fir die
Landwirtschaft und fiir das Gewerbe
nach Genf oder beziehen von diesen
allféllige Zuwendungen.

Geltungsbereich.

Wie der Lohnersatzordnung, so liegt
auch der Verdienstersatzordnung der
Solidaritdtsgedanke zugrunde. Berufs-
tatige, die ihrem Erwerb nachgehen
kénnen, sollen beitragen, denjenigen
finanziell beizustehen, die durch ihre
Aktivdienstleistung an der Berufsaus-
lbung gehindert sind. Die Verdienst-
ersatzordnung beruht wie die Lohn-
ersatzordnung auf der Anwendung des
Ausgleichssystems. Wahrend aber in der
Lohnersatzordnung der Ausgleich von
Anfang an alle Unselbstandigerwerben-
den umfafte, fand er bei der Verdienst-
ersatzordnung bis zum 1. Mai 1944
nicht unter allen Selbstandigerwerben-
den statt, sondern nur innert der
Gruppe der Landwirte und innert der-
jenigen der Gewerbetreibenden sowie
der liberalen Berufe. Der Verdiensi-
ersafzordnung waren urspriinglich nur
die Landwirtschaft, das Gewerbe mit
Einschlufy des Detailhandels sowie be-
stimmte liberale Berufe unterstellt. Die
Selbstandigerwerbenden im Grofhan-
del, in der Industrie, im Banken-, Ver-
sicherungs- und Verkehrswesen wurden
anfanglich nicht in die Verdienstersatz-
ordnung einbezogen. Die Nichtunter-
stellung erfolgte in der Annahme, dafy
in diesen Wirtschaftszweigen zur Haupt-
sache gréfere Unternehmungen in der
Rechtsform juristischer Personen auf-
freten, die bereits als Arbeitgeber Bei-
frage entrichten und die ohnehin nie
in die Lage kommen, Entschadigungen
zu beziehen. Im Laufe der Zeit hat sich
aber dann gezeigt, dafj es auch in die-
sen Wirtschaftszweigen viele von natur-

lichen Personen gefiihrte Betriebe gab,
deren Inhaber bei Aktivdienstleistung
der Verdienstausfallentschddigung be-
durften. Zudem bot die Abgrenzung
zwischen den einzelnen unterstellungs-
oder nichtunterstellungspflichtigen Be-
rufsarten grofie Schwierigkeiten. Nach-
dem im Herbst 1943 die Verdienst-
ersatzordnung auch auf die Selbstén-
digerwerbenden ohne eigentlichen Be-
trieb ausgedehnt worden war, erfuhr
der Geltungsbereich auf 1. Mai 1944
erneut eine Ausdehnung. Ab diesem
Zeitpunkt unterstehen nunmehr sédmit-
liche Selbstandigerwerbenden der Ver-
dienstersatzordnung, gleichgiiltig, ob
ein Betrieb vorhanden ist oder nicht. Fir
die Unterstellung spielt es auch keine
Rolle, ob der Selbstandigerwerbende
militérdienstpflichtig ist oder nicht. Die
Verdienstersatzordnung gilt fir Per-
sonen mannlichen und weiblichen Ge-
schlechts, ohne Riicksicht auf das Alter,
fir Schweizer und Auslander sowie fir
juristische Personen (Aktiengesellschaf-
ten usw.).

Kassenleistungen.

Anspruchsberechtigt sind dagegen
nur solche Selbstandigerwerbende, die
in der Schweizerischen Armee mit Ein-
schlufy der militarischen Hilfsdienste so-
wie des Dienstes beim Luftschutz, bei
den Ortswehren und in den Sanitéfs-
formationen des Roten Kreuzes Aktiv-
dienst leisten. Der Dienst in Schulen
und Instruktionskursen gilt ebenfalls als
Aktivdienst. Bei Inkraftireten der Ver-
dienstersatzordnung konnte nur der-
jenige Wehrmann in den Genufly der
Entschadigung gelangen, der innert drei
Monaten mindestens vierzehn Tage Ak-
tivdienst geleistet hatte. Ab 1. Januar
1941 konnte ein Anspruch bereifs fiir
drei im Monat geleistete Diensttage gel-
tend gemacht werden, wahrend ab
1. Mé&rz 1944 grundsétzlich jede be-
soldete Aktivdienstleistung, ohne Be-
ricksichtigung einer Mindestdauer, ent-
schadigt wird. Der Dienst als Rekrut
galt urspriinglich erst vom erfiillten
25. Altersjahr des Dienstpflichtigen an
als Aktivdienst. Die Altersgrenze wurde
ab 1. Januar 1941 auf 22 Jahre herab-
gesetzt und ab 1. November 1944 liber-
haupt fallen gelassen.

Die  Verdienstausfallentschadigung
stellte urspriinglich zur Hauptsache eine
Beihilfe zur Aufrechterhaltung des Be-
triebes dar. Die als «Betriebsbeihilfe»
bezeichnete Grundentschaddigung hatte
auch die Funktfion einer Haushaltungs-
zulage. Daneben konnten gegebenen-
falls nur noch Kinderzulagen sowie zu-
satzliche Entschadigungen fiir unter-
stiitzte Personen ausgerichtet werden.
Ab 1. Mérz 1942 wurde eine besondere
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Haushaltungszulage fiir Wehrmaénner
eingefiihrt, die einen eigenen Haushalt
mit Ehefrau oder Kindern fiihren. Seit
1. Mai 1943 wird auch eine Haushal-
tungszulage bei Fiihrung eines gemein-
samen Haushaltes mit nahen Verwand-
ten ausgerichtet.

Die Ansatze der Verdienstausfallent-
schddigung wurden verschiedentlich
entsprechend der fortschreitenden Teue-
rung erhéht und den jeweiligen Lebens-
kosten angepafit. Gleichzeitig erfuhren
auch die Hoéchstgrenzen fir die gesamte
Verdienstausfallentschadigung pro Tag
Erhéhungen.

In der Landwirtschaft betrug die Be-
triebsbeihilfe fiir verheiratete Betriebs-
leiter urspringlich nur Fr. 2.90 pro
Diensttag, wéhrend sie sich heute zu-
sammen mit der Haushaltungszulage auf
Fr. 4.— bel&uft. Die Kinderzulagen sind
von 50 Rappen pro Kind auf das
Doppelte erhéht worden. Ferner stiegen
die Maximalgrenzen von Fr. 6.— auf
Fr. 11.—.

Im Gewerbe sind die Entschadigungs-
ansatze mit Ricksicht auf die verschie-
denen Lebenskosten in Stadt und Land
nach Orisklassen abgestuft. Wéahrend
ein verheirateter Gewerbetreibender
oder Angehédriger eines liberalen Be-
rufes bei Inkrafttreten der Verdienst-
ersatzordnung blok eine Betriebsbei-
hilfe von Fr. 2.90 in léndlichen, Fr. 3.35
in halbstadtischen und Fr. 3.75 in stadti-
schen Verhéltnissen erhielt, hat er seit
der letzten Erhéhung ab 1. November
1944 Anspruch auf Fr. 6.—, 7.— oder
8.—. Die Kinderzulagen, die fiir das
erste Kind Fr. 1.20, 1.45 und 1.80 in
den verschiedenen Ortsklassen betru-
gen, belaufen sich heute auf Fr. 1.40,
1.75 und 2.10. Auherdem wurde die

Héchstgrenze der gewerblichen Ver-
dienstausfallentschddigung im Laufe der
vergangenen funf Jahre von Fr. 7.—,
8.50 und 10.— auf Fr. 13.—, 15.— und
17.— hinaufgesetzt.

Beschaffung der Mittel.

Die Aufwendungen fiir das Gewerbe
und die Angehérigen der liberalen Be-
rufe werden zur Halfte durch den Bund
und die Kantone und zur Hélfte durch
die Kassenmitglieder aufgebracht. Der
zentrale Ausgleichsfonds, Gruppe Ge-
werbe, wies am 31. Méarz 1945 einen
Stand von 15,2 Millionen Franken auf.

Fir die Landwirtschaft wurden die
Beitrdge aus offentlichen Mitteln auf
drei Fiinftel der Ausgaben angesetzt.
Die 6ffentliche Hand leistete tatsachlich
aber nicht mehr als fiir das Gewerbe,
da die Entschddigungen in der Land-
wirtschaft niedriger angesetzt sind. Der
zentrale Ausgleichsfonds, Gruppe Land-
wirtschaft, erreichte am 31. Méarz 1945
eine Héhe von 16,3 Millionen Franken.

Die Beitrage im Gewerbe bestehen
in einem festen Beifrag pro Betrieb
oder Selbstdndigerwerbenden, abge-
stuft nach landlichen, halbstadtischen
oder stadtischen Verhaltnissen und in
einem veranderlichen Beitrag von 5 °/oo
(bis 1. Mai 1944 6°/00) der im Betrieb
ausbezahlten Lohnsumme. Juristische
Personen haben nur diesen verdnder-
lichen Beitrag zu entrichten. Der per-
sonliche Beitrag kann auf Gesuch hin
herabgesetzt werden, wenn das Rein-
einkommen unter eine bestimmte
Grenze fallt. Fir Filial- und Doppel-
betriebe wird auferdem ein besonderer
Beitrag erhoben. Spezielle Regelungen
bestehen fiir Gesellschaftsverhélinisse.

Die in der Landwirtschaft zu ent-
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richtenden Beitrdge richten sich nach
der wirtschaftlichen Leistungsféhigkeit
der einzelnen Betriebe. Es bestehen elf
Beitragsklassen, die im Flach- und Hi-
gelland nach der Betriebsfléche, in den

.Gebirgsgegenden nach dem Tierbe-

stand abgestuft sind. Fiir ménnliche mit-
arbeitende Familienglieder wird zudem
ein fester Kopfbeitrag erhoben.

Im Gewerbe wie in der Landwiri-
schaft besteht auch die Méglichkeit, auf
Gesuch hin die Beitrdge ganz oder teil-
weise zu erlassen, falls die Entrichtung
fir das Kassenmitglied eine grofe Harte
bedeutet.

Ausblick.

Bei der Einfilhrung der Verdienster-
satzordnung betrat man Neuland. Heute
darf aber mit Genugtuung festgestellt
werden, daf sie sich bewdhrt hat. Was
mit ihr nach Abschlul des Aktivdienst-
zustandes geschehen soll, stand bis vor
kurzem noch nicht fest. In seiner Sit-
zung vom 3. Juli 1945 hat sich nunmehr
der Bundesrat mit der Uebergangs-
I86sung fir die eidgendssische Alfers-
und Hinterbliebenenversicherung befaft
und grundsétzlich beschlossen, die
Lohn- und Verdienstersatzordnung zu
diesem Zwecke heranzuziehen. Die Ver-
dienstersatzordnung wird daher auch
nach Aufhebung des Aktivdienstzustan-
des weiterbestehen. Die Frage, wie die
Uebergangslésung  eingefiihrt werden
soll, ob durch Vollmachtenbeschluf
oder durch dringlichen Bundesbeschluf;,
ist noch nicht entschieden. Auf alle
Félle sollte aber angestrebt werden, dafy
den militdrdienstleistenden Wehrmén-
nern auch in Friedensdiensten ein wirt-
schaftlicher Schutz, &hnlich demjenigen
wahrend des Aktivdienstes, zuteil wird.

O.S.

Finfzehn Minuten nach Zwilf

Die Uhr hat zwolf geschlagen,
klar und eindeutig. Unaufhaltsam
sind die Zeiger vormarschiert, un-
aufhaltsam der Stunde entgegen,
die die ganze Welt mit Sehnsucht
und beinahe uneriréglicher Span-
nung erwartete. Es wurde viel ge-
schrieben und viel geredet von den
letzten fiinf Minuten vor zwélf und
von den ersten fiinf Minuten nach
zwolf, Ein aus unzdhligen Wunden
blutendes Europa erhob sich mit
letzten, verzweifelten Kraften zum
letzten, endgiiltigen Schlag. Und
jenes streitbare Gefiige brach zu-
sammen, jenes Gebilde, das sich
Faschismus, Nationalsozialismus
nannte, jener Plan, der ein tausend-
jéhriges Gewalt- und Schreckens-
regime fiir Europa und die ganze
Welt vorgesehen hatte.

Seht Kinder, so endet ein Ty-

rann, lautet die wenig liebevolle
Grabrede in der Hohlen Gasse, wah-
rend sich Gehler im Staube windet,
den tédlichen Pfeil im Herzen. «So
endet ein Tyrann», sagt sich die
Welt, die zusieht, wie das furchtbare
Gebaude der Macht und des Ehr-

. geizes, der Gewalt und des Ver-

brechertums zusammenkracht. Der
Zeiger der Weltuhr weist auf die
erste Viertelstunde nach zwdli.
Gerne wird von der Zuschauer-
tribline gesprochen, von der aus die
Schweiz dem Kriege zugesehen hat.
So, als héatte die Schweiz wirklich
nichts anderes zu tun gehabt, als
sich an einem interessanten Schau-
spiel zu weiden, sich an der Sen-
sation zu freuen. Die Tatsache, daf
unsere Stadte stehen, unser Land
unverwustet, unsere Einwohner ge-
sund, diese Tatsache wird als Beweis

angefiihrt, dafy wir heil am Krieg
vorbeigegangen, so, als waéren
ganze Hauser die Hauptsache, blii-
hende Felder allein wichtig. So, als
stdnde nicht tber allem, als Krone
der Schépfung, der Mensch, der
nicht allein aus Fleisch und Blut be-
steht, sondern etwas besitzt, etwas
in sich trégt, das jedes Weltgefiige
liberdauern soll. Eine Seele, die sich
nicht téten, wohl aber unheilbar ver-
stimmeln und verwunden lakt.
Wessen Seele héatte im Laufe der
letzten Jahre nicht gelitten, wer wére
dem unbegreiflichen Greuel gefiihi-
los gegeniibergestanden? Sind nicht
bei uns die Kinder gewesen, die
keine Eltern mehr haben, die ver-
loren in der Welt drin stehen, haben
sie uns nicht mit ihren trost- und
glanzlosen Augen angesehen? Sind
wir nicht mit ihnen mitten im ver-



	Fünf Jahre Verdienstersatzordnung

